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§ 8 VOG Ausschlußbestimmungen
 VOG - Verbrechensopfergesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.07.2024

1. (1)Von den Hilfeleistungen sind Opfer ausgeschlossen, wenn sie

1. 1.an der Tat beteiligt gewesen sind,

2. 2.ohne einen von der Rechtsordnung anerkannten Grund den Täter zu dem verbrecherischen Angriff

vorsätzlich veranlaßt oder sich ohne anerkennenswerten Grund grob fahrlässig der Gefahr ausgesetzt

haben, Opfer eines Verbrechens zu werden,

3. 3.an einem Raufhandel teilgenommen und dabei die Körperverletzung oder die Gesundheitsschädigung (§ 1

Abs. 1) erlitten haben oder

4. 4.es schuldhaft unterlassen haben, zur Aufklärung der Tat, zur Ausforschung des Täters oder zur

Feststellung des Schadens beizutragen.

2. (2)Von den Hilfeleistungen sind Hinterbliebene (§ 1 Abs. 4) ausgeschlossen, wenn

1. 1.sie oder das Opfer an der Tat beteiligt gewesen sind,

2. 2.sie oder das Opfer ohne einen von der Rechtsordnung anerkannten Grund den Täter zu dem

verbrecherischen Angriff vorsätzlich veranlaßt haben oder

3. 3.sie es schuldhaft unterlassen haben, zur Aufklärung der Tat, zur Ausforschung des Täters oder zur

Feststellung des Schadens beizutragen.

3. (3)Von Hilfeleistungen sind Personen ausgeschlossen, die auf ihre Schadenersatzansprüche aus dem Verbrechen

verzichtet haben. Weiters sind Personen ausgeschlossen soweit sie auf Grund ausländischer gesetzlicher

Vorschriften gleichartige staatliche Leistungen erhalten können, sofern es sich nicht um Unionsbürger handelt,

die die Handlung nach § 1 Abs. 1 in Österreich (§ 1 Abs. 6 Z 1) erlitten haben.

4. (4)Von Hilfeleistungen nach § 2 Z 1, Z 5 lit. c, Z 6 und Z 7 sind Personen ausgeschlossen, die ein ihnen zumutbares

Heil- oder Rehabilitationsverfahren ablehnen oder durch ihr Verhalten den Erfolg eines solchen Verfahrens

gefährden oder vereiteln.

5. (5)Der Ersatz des Verdienst- oder Unterhaltsentganges (§ 2 Z. 1) ist in dem Ausmaß zu mindern, als es das Opfer

oder der Hinterbliebene vorsätzlich oder grob fahrlässig unterlassen hat, zur Minderung des Schadens

beizutragen.

6. (6)Von der orthopädischen Versorgung (§ 2 Z 3) sind Personen ausgeschlossen, die auf Grund gesetzlicher

Vorschriften Anspruch auf gleichartige Leistungen haben. Schadenersatzansprüche auf Grund

bürgerlichrechtlicher Vorschriften gelten nicht als gleichartige Leistungen.
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